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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordnete Verena Kämmerling (CDU) 

Welche Kosten sind mit der Bestellung von Beauftragten für den Klimaschutz in der Landes-
verwaltung verbunden? 

Anfrage der Abgeordneten Verena Kämmerling (CDU) an die Landesregierung, eingegangen am 
05.05.2026  

 

Nach § 9 a des Niedersächsischen Klimagesetzes bestellen die „Staatskanzlei und jedes Ministerium 
jeweils eine Beauftragte oder einen Beauftragten für den Klimaschutz. In den der Landesregierung 
unmittelbar nachgeordneten Landesbehörden sollen Beauftragte für den Klimaschutz bestellt wer-
den“. Die Beauftragten initiieren und koordinieren Maßnahmen, die einen Beitrag zur Erreichung der 
Klima- bzw. der Klimazwischenziele leisten. 

Wie die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH (KEAN) in ihrem Newsletter Nr. 07 
vom 26. März 2026 mitteilte, wird sie im Rahmen der „Bildungsoffensive Klimaneutrale Landesver-
waltung“ in den nächsten Monaten verstärkt Weiterbildungsangebote anbieten, u. a. auch für Beauf-
tragte für den Klimaschutz. 

1. Verfügen derzeit bereits alle niedersächsischen Ministerien über Beauftragte für den Klima-
schutz? Falls nein, wo ist dies noch nicht der Fall? 

2. Wie viele der Landesregierung unmittelbar nachgeordnete Landesbehörden haben bis dato Be-
auftragte für den Klimaschutz bestellt? 

3. Wie viele Beauftragte für den Klimaschutz wird es geben, falls alle der Landesregierung unmit-
telbar nachgeordneten Landesbehörden derartige Beauftragte bestellen? 

4. Wie viele Arbeitsstunden pro Woche erfordert nach Einschätzung der Landesregierung die Tä-
tigkeit als Beauftragter für den Klimaschutz im Mittel (inklusive Weiterbildung, z. B. beim 
KEAN)? 

5. Wie sind die Stellen, die die Beauftragten für den Klimaschutz in Ministerien und Landesbehör-
den innehaben, typischerweise dotiert? 

6. Welche Kosten sind unter Berücksichtigung der zu den Fragen 3, 4 und 5 gemachten Angaben 
für die Landesverwaltung jährlich mit der Bestellung von Beauftragten für den Klimaschutz nach 
§ 9 a Niedersächsisches Klimagesetz verbunden (eine näherungsweise Angabe der Kosten ist 
ausreichend)? 

 

 

(verteilt am 07.05.2026) 
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